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Bewertung der inhaltlichen Qualität 
Prüfvermerk für nationale Expertinnen und Experten 
Projektname:       
Projekt ID:       
Institution der bearbeitenden Person:       
Bearbeitende Person:       

 
Grundsätzliche Erläuterung 
Die Bewertung der inhaltlichen Qualität erfolgt anhand eines standardisierten Prüfvermerks. 
Jede nationale Expertin/jeder nationaler Experte füllt einen eigenen Prüfvermerk aus. 
Insgesamt können bei dieser Bewertung maximal 50 Punkte vergeben werden. Es werden pro 
Frage maximal 5 Punkte vergeben, wobei entweder 0, 1, 3 oder 5 Punkte vergeben werden 
können. 
Nach Abschluss der Bewertung durch die einzelnen nationalen Expertinnen und Experten wird 
der Durchschnitt aus den erreichten Punktzahlen für die bayerische und die tschechische Seite 
gebildet. Im Anschluss wird der Durchschnitt aus der Bewertung der bayerischen und der 
tschechischen Seite gebildet.  

Nr. Frage 
Punkte 

0 1 3 5 

1. 
In welchem Maße ist das Projekt aus fachlicher Sicht 
sinnvoll in Bezug auf die / das vorliegende 
Herausforderung bzw. Thema? 

    

2. In welchem Maße generiert das Projekt einen Mehrwert 
bzw. trägt zur Problemlösung bei?     

3. In welchem Maße stellen die Ergebnisse des Projektes 
einen Nutzen für die Zielgruppen dar?     

4. In welchem Maße trägt das Projekt zu europäischen oder 
sonstigen (nationalen, regionalen) Strategien bei?     

5. In welchem Maße weist das Projekt ein schlüssiges 
inhaltliches Gesamtkonzept auf?     
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6. 
In welchem Maße bauen die gewählten Projektaktivitäten 
logisch aufeinander auf und tragen zur Zielerreichung des 
Projektes bei? 

    

7. In welchem Maße ist das Gesamtziel des Projekts klar und 
realistisch formuliert?     

8. In welchem Maße ist der Zeitplan angemessen und 
realistisch?     

9. 
In welchem Maße verfügen die Partner über 
projektrelevante fachliche Kompetenzen / Erfahrung und 
somit fachlich zur Durchführung des Projekts geeignet? 

    

10. In welchem Maße weist das Projekt ein angemessenes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis auf?     

 Gesamtpunktzahl  

 
Zusammenfassende Begründung der Punktbewertung 
Anmerkung: Hier aufgeführte Informationen sind nicht Teil der Unterlagen für den Begleitausschuss. 
      
 
 
 
 

 

Empfehlung für den Begleitausschuss und Kommentar zur Bewertung der 
Angemessenheit und Effizienz des Kostenplans (Frage Nr. 10) 
Anmerkungen:  
 Bitte verweisen Sie nicht auf das Feld "Zusammenfassende Begründung der Punktbewertung", 

da dessen Inhalt nicht Teil der Unterlagen für den Begleitausschuss ist. 
 Die Empfehlungen sind von enormer Bedeutung für die qualitative Verbesserung des Projekts. 

Geben Sie hier daher möglichst konkrete, eindeutige und nachvollziehbare Empfehlungen. 

      
 
 
 
 

 


